
Gemeinde Bockhorn 

Wahlperiode 2021-2026 

26345 Bockhorn, den 27.10.2022 

 

Beschlussvorlage 
 

 

Amt: Abteilung IV Datum: 27.10.2022 

Bearbeiter: Katja Lorenz Vorlage Nr.: 2022/208 

 

 

Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

Ordnungs- und Feuerschutzausschuss Ö 02.11.2022 Vorberatung 

Betreff: 

Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 

 

Nach § 118 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes haben die Gemeinden ihrer 

Haushaltswirtschaft eine Ergebnis – und Finanzplanung für fünf Jahre zugrunde zu legen. Das 

erste Planungsjahr ist dabei das Haushaltsjahr, das dem vorangeht, für das die 

Haushaltssatzung gelten soll. Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und 

Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.  

 

Der Verwaltungsentwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2022 bis 2026 wurde 

vorgelegt.  

 

Die erforderlichen Maßnahmen und Investitionen sind nunmehr im Fachausschuss zu beraten. 

In den Zuständigkeitsbereich des Ordnungs- und Feuerschutzausschusses fallen sämtliche 

Investitionsmaßnahmen des Sachgebietes Ordnung und Feuerschutz. Diese ergeben sich nur 

im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes.  

 

Mit dem Gemeindebrandmeister wurden die innerhalb der nächsten Jahre geplanten 

Beschaffungen unter Berücksichtigung von Prioritäten besprochen.  

 

Für die Beschaffungen von Geräten und Ausstattungen mit einem geringeren 

Beschaffungswert, die sich auch aus einem kurzfristigen Bedarf ergeben können, werden 

grundsätzlich jährlich 8.000,00 € veranschlagt.  

 

Die Anmeldung für den Investitionshaushalt hat der Gemeindebrandmeister für die örtliche 

Feuerwehr vorgelegt.  

 

Bislang sind aufgrund der angespannten Haushaltslage 100.000 € für Investitionen im 

Haushaltsplan vorgesehen. Darüber hinaus gehende Beträge müssen gesondert beraten und 

beschlossen werden. 

 

Herr Gemeindebrandmeister Reuter wird die Mittelanmeldung für die Feuerwehren Bockhorn 

und Grabstede in der Sitzung vorstellen. 

 

 



Beschlussvorschlag 

 

Dem vorgelegten Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2021 bis 2025 wird 

zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt.  

 

 

 

 

Krettek 

Bürgermeister 
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